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 Kontrolle und Mitbestimmung  
in Zweckverbänden 

Unter dem Dach des Vereins Region Laufental treffen sich 
die Gemeinderäte von zwölf Laufentaler Gemeinden zwei-
mal jährlich zum Laufentaler Tag Am letzten Laufentaler Tag 
stand unter anderem die Frage im Fokus, ob die Gemeinde-
räte die Delegierten in die interkommunalen Zweckverbände 
instruieren dürfen oder nicht. 

Tatsache ist, dass in der Tendenz immer mehr kommunale 
Aufgaben in interkommunalen Organisationen wie Zweck-
verbänden erfüllt werden. Das jüngste Beispiel aus Nenzlin-
ger Sicht ist der Beitritt in den Zweckverband Stützpunktfeu-
erwehr Laufental. Weitere Aufgaben sind: Sozialdienst, 
Kesb, Altersfragen, Zivilschutz, Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung, Abfallentsorgung, Spitex, Musikschule. 

Die Zweckverbände arbeiten grösstenteils losge-
löst von den Gemeinden. Sie verfügen häufig 

über hohe Budgets und grosse Kompetenzen. Die demokra-
tische Kontrolle erfolgt über eine Versammlung von Gemein-
dedelegierte oder über Betriebskommissionen. Als Kontroll-
organ fungiert in der Regel eine Kommission mit Vertretern 
aus den Gemeinden. 

Als Gemeinde mit wenig Ressourcen in der Ver-
waltung sind die Mitglieder des Gemeinderats im 
Umgang mit den Zweckverbänden sehr gefordert. 
Im Hinblick auf den beachtlichen Anteil an Aufgaben, den 
die Zweckverbände abdecken, führt dies zu einer nicht im-
mer befriedigenden Situation. Im Raum stehende Kritik etwa 
kann oft nur schwer beurteilt werden.  

Am letzten Laufentaler Tag kam deutlich 
zum Ausdruck, dass die Gemeinderäte ih-

ren Delegierten Vorgaben machen dürfen und dies auch tun 
sollten. In der Folge hat der Gemeinderat beschlossen, die 
entsprechenden Versammlungen und Sitzungen der inter-
kommunalen Organisation konsequent vorzubesprechen, 
um Nenzlingen auf diese Weise fachlich besser vorbereitet 
vertreten zu können. 

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass die 
Abgabe von Aufgaben an Zweckverbände 
unumgänglich ist und der Entlastung der Gemeindeorgani-
sation dient. Damit geht auch ein Kontrollverlust einher. Es 
ist deshalb eine ständige und nicht zu unterschätzende Auf-
gabe des Gemeinderats, die Entwicklungen in den interkom-
munalen Organisationen zu verfolgen und bei Bedarf zu hin-
terfragen. Gemeinderat 



Apri 2026 - Seite 2 

Telefonnummern & Infos 

Gemeindeverwaltung  

Kirchgasse 8, 4224 Nenzlingen www.nenzlingen.ch Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  16.00 – 18.30 Uhr 

Vasella Lorenzo 
Gurtner Sinthia 

verwaltung@nenzlingen.ch 
Telefon 061 741 19 08 

Gemeindeverwaltung  

Erzer Jasmin 
Polizzi Andrea 

finanzen@nenzlingen.ch 
Telefon 061 741 19 08 

Finanzverwaltung 
- Kinder- & Jugendzahnpflege 

Kompetenzzentrum Bau 
Laufentaler Gemeinden 

kblg@duggingen.ch 
Telefon 061 756 99 07 

Bauverwaltung 
 

Schule Blauen schule@blauen.ch 
Telefon 061 763 07 92 

Kindergarten & Primarschule 

   

Gemeinderat  

Conrad Therese Mobile 079 602 11 13 Präsidentin 
- Allgemeine Verwaltung 

- Bildung 

- Finanzen & Steuern 

- Soziale Wohlfahrt 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Polizeiwesen 
- KESB Laufental 
- Gesundheit 

Guthauser Samuel Mobile 079 541 92 45 Vizepräsident 
- Feuerwehr & Zivilschutz 

- Hochbau 

- Raumplanung 
- Abfallbewirtschaftung 

Lack Patrick Mobile 079 261 60 39 Gemeinderat 
- Tiefbau, Wasser, Abwasser 

- Volkswirtschaft 

Amrein Ivo Mobile 079 675 02 05 Gemeinderat 
- Friedhof, Bestattungswesen 

- Kultur & Freizeit 

- Regionalverkehr 
- Natur- und Umweltschutz 

vakant   

   

Berichte und Informationen  

Wir veröffentlichen gerne Einsendungen von Vereinen und Pri-
vaten, die von allgemeinem Interesse sind. Zögern Sie nicht, 
schicken Sie uns Ihre Berichte per Post an die Gemeindever-
waltung oder an: verwaltung@nenzlingen.ch. 

Die nächste ÄnZ erscheint am 29. Mai 2026 
Redaktionsschluss: 22. Mai 2026 

Inseratepreise in CHF 
 sw farbig 
A4 100 120 
A5 60 70 
A6 35 40 
A7 20 30 

 

mailto:verwaltung@nenzlingen.ch
mailto:finanzen@nenzlingen.ch
mailto:schule@blauen.ch
mailto:verwaltung@nenzlingen.ch
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Mitteilungen des Gemeinderats 
 
   

Gemeinsam den Neophyten zu Leibe rücken 

Auch in diesem Jahr organisiert die Einwoh-
nergemeinde zusammen mit dem Natur- und 
Vogelschutzverein Blauen-Dittingen-Nenzlin-
gen einen Neophytentag. Gemeinsam soll 
den fremden und invasiven Pflanzen zu 
Leibe gerückt werden. Der Anlass findet wie 
folgt statt: 
 
Datum:  Samstag, 9. Mai 2026 
Treffpunkt:  Gemeindesaal, 9 Uhr 
Dauer:  bis circa 12 Uhr 
 

 Bitte tragen Sie dem Wetter entsprechende 
Kleidung. Als Ausrüstung wird festes Schuh-
werk, Gartenhandschuhe und Sonnenschutz 
empfohlen. 
 
Wie gewohnt gibt es für die fleissigen Helfer 
einen reichhaltigen Imbiss vom Grill. Der Ge-
meinderat und der Verein NVBDN freuen 
sich auf eine rege Beteiligung bei hoffentlich 
gutem Wetter.  

Gemeinderat 

   

 
Die Gemeindeverwaltung informiert 
 
   

Einführung von Identitätskarten mit biometrischen Daten 

Die Europäische Union (EU) hat eine Verord-
nung in Kraft gesetzt, die alle Mitgliedstaaten 
verpflichtet, biometrische Identitätskarten mit 
Chip auszustellen. Im Chip sind das Ge-
sichtsbild sowie zwei Fingerabdrücke gespei-
chert. Diese Vorgabe hat zur Folge, dass in 
der EU ab 2031 ausschliesslich biometrische 
Identitätskarten im Umlauf sein werden. Die 
heutigen nicht-biometrischen Schweizer 
Identitätskarten werden somit bis spätestens 
2031 einen Sonderfall darstellen. Sie werden 
nach einer Übergangsfrist, die noch mit der 
EU auszuhandeln ist, für Reisen in die EU-
Mitgliedstaaten nicht mehr möglich sein. 
 
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeide-
partement (EJPD) beabsichtigt die Einfüh-
rung einer biometrischen Identitätskarte per 
Ende 2026, um Sicherheitslücken zu vermei-
den und um Schweizer weiterhin die Bewe-
gungsfreiheit innerhalb des Schengenraums 
zu garantieren. Das Schweizer Ausweisge-
setz (AwG, SR 143.1) legt seit 2011 fest, 
dass auch eine Identitätskarte ohne Chip be-
antragt werden kann. Aus diesem Grund sol-
len Schweizern künftig beide Modelle zur 
  

 Auswahl gestellt werden. Die nicht biometri-
schen Identitätskarten können weiterhin 
durch die Gemeinde ausgestellt werden, die 
biometrische Identitätskarte kann nur noch 
einzeln oder als Kombi (Pass und Identitäts-
karte) beim Passbüro beantragt werden. 
 
Die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-
Landschaft hatte die Gemeinden anfangs 
2025 darüber befragt, ob sie die Entgegen-
nahme solcher Anträge weiterhin beibehal-
ten möchten oder nicht. Im Ergebnis gibt es 
keine klare Tendenz: Die Mehrheit der Ge-
meinden hat sich für die Beibehaltung dieser 
Dienstleistung ausgesprochen. 
 
Aufgrund dieses Ergebnisses prüft die Si-
cherheitsdirektion aktuell eine Revision der 
kantonalen Ausweisverordnung. So sollen 
die Gemeinden inskünftig die freie Wahl ha-
ben, ob sie weiterhin Anträge für Identitäts-
karten ohne biometrische Daten entgegen-
nehmen oder hierfür an die kantonalen Pass-
stellen verweisen. Eine Revision würde dabei 
mit der Einführung der biometrischen Identi-
tätskarte koordiniert. Gemeindeverwaltung 
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Die Gemeindeverwaltung informiert 
 

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Basel-Landschaft 

Die Polizei Basel-Landschaft hat im März 2026 an der Baselstrasse in der Nenzlinger Matte eine 
Geschwindigkeitskontrolle mit dem folgenden Ergebnis durchgeführt: 
 

Datum Ort Uhrzeit Signalisierte  

Geschwindigkeit 

Km/h 

max. 

Anzahl 

Fahrzeuge 

Anzahl  

Übertretungen 

28.03.2026 Baselstrasse 17:01-18:22 60 69 1760 9 (0.51%) 

 
 

Schwimmbäder Auffüllung beim Brunnmeister melden 

Der Frühling hat Einzug ge-
halten und die wärmeren 
Tage stehen vor der Tür. Die 
Gemeindeverwaltung erin-
nert alle Schwimmbadbesit-

zer an ihre Pflicht, vor der Auffüllung ihrer 
Pools mit dem kühlenden Nass Rücksprache  
 

 mit dem Brunnmeister Christian Hänggi (079 
695 67 83) zu nehmen und rechtzeitig einen 
Termin für den Wasserbezug zu vereinbaren. 
Damit können unnötige Spitzenbezüge beim 
Wasserverbund und erhöhte Wasserkosten 
vermieden werden. Wir danken für Ihre Mit-
hilfe. Gemeindeverwaltung 

   

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  
am Tag der Arbeit sowie über Auffahrt und Pfingsten 

Am Freitag, 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit), ist 
die Gemeindeverwaltung nicht erreichbar. 
Auch am 14. Mai 2026 (Auffahrt), sowie am 
Pfingstmontag, 25. Mai 2025, ist der Schalter 
geschlossen beziehungsweise die Gemein-
deverwaltung nicht erreichbar. Bei Todesfäll- 
 

 en wenden Sie sich bitte an die Notfall-Num-
mer 079 558 42 52. Wir danken Ihnen für das 
Verständnis und wünschen allen Einwohnern 
einen schönen Tag der Arbeit, einen geselli-
gen Banntag und ein erholsames Pfingstwo-
chenende.  Gemeindeverwaltung 

   

Jagdtage 2025 

Die Jagdgesellschaft Sonnenrain informiert 
die Bevölkerung gemäss Vorgabe des Wild-
tier- und Jagdgesetzes über die im Gemein-
degebiet Nenzlingen im Herbst 2026 vorge-
sehenen Jagdtage wie folgt: 
 

 • Donnerstag, 22. Oktober 2026 

• Donnerstag, 5. November 2026 

• Freitag, 27. November 2026 

• Donnerstag, 3. Dezember 2026 

• Freitag, 11. Dezember 2026 
Gemeindeverwaltung 

 

  Änzliger Zytig – die Info-Plattform für Nenzlingen 

Schicken Sie Ihren Beitrag an verwaltung@nenzlingen.ch 

Die nächste Ausgabe erscheint am 29. Mai 2026 
Redaktionsschluss: 22. Mai 2026 
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Die Gemeindeverwaltung informiert 
   

Bestellung TNW Schülerjahresabonnemente 

Die TNW-Schülerjahresabon-
nemente folgender Schüler-
gruppen werden auch im 
Schuljahr 2026/2027 mit einem 

Gemeindebeitrag in Höhe von 271 Franken 
subventioniert (Gesamtkosten Jahresabonne-
ment: 542 Franken): 
 
• Schüler, welche die Sekundarschule in 

Zwingen besuchen. 
• Schüler, die nach der Primarschule eine 

Privatschule besuchen. 
• Schüler, die nach der Sekundarschule 

eine weiterführende Schule besuchen 
(z.B. Gymnasium oder FMS). 

 
Die Schülerabos von Schülern, welche die Se-
kundarschule in Laufen besuchen (inkl. Pro-
gymnasium) werden vom Kanton Basel-Land-
schaft mit 80 Prozent der Abonnementskosten 
direkt subventioniert. Der Subventionsan-
spruch muss gegenüber dem Kanton geltend 
gemacht werden. Die Abonnemente von Pri-
marschülern und Jugendlichen, die eine Be-
rufslehre absolvieren, werden von der Ge-
meinde nicht subventioniert.  
 
Der Bezug des TNW-Schülerjahresabonne-
ments ist über folgende Kanäle möglich:  
 

 a. An den Verkaufsstellen im TNW-Gebiet. 
Für das Baselbiet befindet sich diese am 
Grenzweg 1 in Oberwil. Wer sein U-Abo 
auf dem SwissPass möchte, kann auch 
an eine SBB-Verkaufsstelle gelangen. 

b. Das U-Abo für Jugend über Webshop 
kann direkt von zu Hause gekauft werden 
sowie auch auf den bestehenden 
SwissPass geladen werden. 

c. Das persönliche U-Abo für Jugend kann 
über die U-Abo App gekauft und vorge-
zeigt werden. 

 
Um die administrative Abwicklung für die 
Rückerstattung (Subventionsbeiträge) zu er-
leichtern, bitten wir Sie, die Jahresabonne-
mente für den Zeitraum vom 1. August 2026 
bis zum 31. Juli 2027 (Schuljahr 2026/2027) 
zu kaufen. 
 
Der Subventionsantrag kann mit dem un-
tenstehenden Talon bei der Gemeinde 
eingereicht werden. Ein Zahlungsbeleg ist 
dem Antrag beizulegen.  
 
Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Ver-
fügung und wünschen für den Schulanfang 
bereits jetzt alles Gute.  

Gemeindeverwaltung 

TNW Schülerjahresabo für Schuljahr 2026/27 – Subventionsantrag Gemeindebeitrag 
 
Name: ………………………………………..     Vorname: ……………………………………   
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Besuchte Schule: …………………………….    Klasse: …………………….. 
 
Schulort: ……………………………………….                                Geb. Datum: ………………………… 
 
Kontoangaben für Überweisung Gemeindebeitrag: ………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum: ………………………….  
Unterschrift (Erziehungsberechtigter oder bei Volljährigkeit des Schülers):   ………………………………………… 
 
 Beilage Zahlungsbeleg (bitte ankreuzen und Beleg dem Antrag beilegen) 
 

Bitte Subventionsantrag mit Zahlungsbeleg einreichen an Gemeindeverwaltung Nenzlingen, 

Kirchgasse 8, 4224 Nenzlingen oder per E-Mail an verwaltung@nenzlingen.ch 

 

mailto:verwaltung@nenzlingen.ch


Apri 2026 - Seite 6 

 
Veranstaltungshinweise 
 

   

Veranstaltung Veranstalter Datum 

   

Mai 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 3. Mai 

Waldbegehung Bürgergemeinde Fr 8. Mai 

Neophytentag Einwohnergemeinde Sa 9. Mai 

Banntag Feuerwehrverein Do 14. Mai 

Maiandacht 
Frauenverein und 
Kirchgemeinde 

Do 21. Mai 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 24. Mai 

Mittagstisch Frauenverein Do 28. Mai 

Generalversammlung Frauenverein Fr 29. Mai 

Blauenweide hautnah Natur- und Vogelschutzverein Sa 30. Mai 

Firmung Kirchgemeinde So 31. Mai 

    

Juni 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 7. Juni 

Bürgergemeindeversammlung Bürgergemeinde Di 9. Juni 

Seniorenausflug Frauenverein Do 11. Juni 

Abstimmungen Einwohnergemeinde So 14. Juni 

Einwohnergemeindeversammlung Einwohnergemeinde Di 16. Juni 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 21. Juni 

Wildbienenexkursion Natur- und Vogelschutzverein Sa 23. Juni 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
 

 

Inserat  
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Diverses 
 
   

Herbstmarkt Nenzlingen – ein Treffpunkt  
 für Genuss und Begegnungen 

Am 19. September 2026 lädt Nenzlingen be-
reits zum vierten Mal zum Herbstmarkt ein. 
Rund 40 Stände und gemütliche Büdeli bieten 
eine vielfältige Auswahl an regionalen Spezia-
litäten, Handwerk und schönen Dingen zum 
Entdecken. 
 
Der Herbstmarkt hat sich in den letzten Jahren 
zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Viele 
Menschen aus der Region kommen gerne vor-
bei, um die entspannte Atmosphäre, die feinen 
Düfte und die Gelegenheit zu nutzen, bei ei-
nem herbstlichen Bummel Bekannte zu tref-
fen. Genau diese Mischung macht den Herbst-
markt zu einem Anlass, auf den man sich freut. 
In diesem Jahr kommt es zudem zu einem 
Wechsel im Organisationskomitee: Brigitte 
 

  
Schneider verabschiedet sich nach ihrem en-
gagierten Einsatz. Das OK dankt ihr herzlich 
für ihre wertvolle Arbeit und ihren grossen 
Beitrag. Gleichzeitig heissen wir Naomi Flü-
ckiger als neues Mitglied willkommen und wir 
freuen uns auf frische Impulse und die ge-
meinsame Weiterführung dieses schönen 
Anlasses. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und 
auf einen stimmungsvollen Markttag voller 
Begegnungen und herbstlicher Genussmo-
mente. 

OK Herbstmärt  
Stefan und Rahel Bohrer, Jeannette Egli, 

Naomi Flückiger und Rolf Mendelin 
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Diverses 
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Diverses 
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Diverses 
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Diverses 
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Diverses 
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Abfallentsorgung 
 

Im Mai finden keine Spezialabfuhren und Spezialsammlungen statt. 

Der Abfallkalender wurde Ende Jahr allen Haushalten zugestellt. Er ist auch auf der 
Homepage der Gemeinde zu finden (www.nenzlingen.ch). Ausgedruckte Exemplare 
können auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

  
  

Weitere Informationen 
Abfall verbrennen 
verboten! 

Privat Abfall zu verbrennen ist verboten. Sie gefährden sich und Ihre Nachbarn 
mit giftigen Substanzen. Das Verbrennen von Abfällen im Freien sowie in priva-
ten Feuern ist strafbar. 

Grüngutmulde Die Grüngutmulde steht seit Anfang März wieder bereit. Sie befindet sich auf der 
Wertstoffsammelstelle Sormatte. Bitte beachten Sie, dass nur kompostierbare 
Materialien der Grüngutabfuhr übergeben werden dürfen. Grössere Menge an 
Grüngut müssen angemeldet werden (078 663 94 57). 

Kleider / Textilien Kleider und Textilien können weiterhin in den Texaid-Container bei der Wert-
stoffsammelstelle Sormatte entsorgt werden. Der entsprechende Vertrag mit 
dem Dienstleister wurde auf 1. Januar 2026 erneuert. Die zu entsorgenden 
Textilien müssen tragbar und sauber sein. 

Tierkadaver Tierkadaver werden in der Kadaversammelstelle im Werkhof Aesch entsorgt 
(Langenhagstrasse 9). Es sind ausschliesslich die Kadaver von Kleintieren er-
laubt.  

    

Adressen 
KELSAG 
Liesberg 
 

Delsberstr. 2a 
4253 Liesberg 
 
Tel. +41 61 775 10 10 
www.kelsag.ch 

Mo – Do 

 

Mit Firmenkundenkarte 

07.45 – 11.30 Uhr 

13.30 – 16.30 Uhr 

13.30 – 17.00 Uhr 

  Sonn- und Feiertage geschlossen 

  Fr sowie vor Feiertagen 

 

Mit Firmenkundenkarte 

07.45 – 11.30 Uhr 

13.30 – 15.30 Uhr 

13.30 – 16.00 Uhr 

  Letzten Sa im Monat 08.30 – 12.30 Uhr 

    

Entsorgungscenter 
Laufen 

Güterstrasse 25 
4242 Laufen 
 
Tel. +41 61 763 08 88 
www.entsorgungscenter-laufen.ch 

Mo – Fr 

 

Sa 

07.30 – 11.45 Uhr 

13.15 – 17.15 Uhr 

08.00 – 11.45 Uhr 

 

http://www.entsorgungscenter-laufen.ch/

